
lieh verursachte Schaden ein wichtiges Kriterium nicht 
nur für die Prüfung der Frage ist, ob eine schwere 
Schädigung des gesellschaftlichen Eigentums vorliegt, 
sondern zugleich auch für die Entscheidung hinsichtlich 
der Strafe nach Art und Höhe (vgl. OG, Urteil vom 
18. März 1965 - 2 Ust 4/65 - NJ 1965 S. 362 Urteil 
vom 29. Oktober 1965 — 2 Zst 3/65 — NJ 1965 S. 746). 
Das Kreisgericht hätte daher nicht außer Betracht las
sen dürfen, daß der von der Angeklagten im Zeitraum 
vom Februar bis August 1965 entwendete Betrag nicht 
so hoch ist, daß allein deshalb der Ausspruch einer 
Strafe ohne Freiheitsentzug nicht gerechtfertigt wäre. 
Die Straftaten der Angeklagten stehen im völligen 
Widerspruch zu ihrer bisherigen positiven fachlichen 
und gesellschaftlichen Entwicklung und ihrer sonst ge
zeigten Einsatzbereitschaft, auf Grund derer sie nach 
Abschluß ihrer Postfacharbeiterausbildung bald als 
vollwertige Fachkraft eingesetzt und mit der Vertei
lung der ZKD-Post beauftragt wurde. Diese Tätigkeit 
verrichtete sie zur vollen Zufriedenheit ihrer Dienst
stelle. Nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsrechts
verhältnis mit der Deutschen Post nahm sie alsbald 
eine Tätigkeit in einem anderen Betrieb auf. Auch in 
ihrem neuen Arbeitskollektiv hat sie gut und gewissen
haft gearbeitet und ist gegenüber ihren Kollegen aufge
schlossen und hilfsbereit.
Die auf Grund der Hauptverhandlung vom Kreisgericht 
getroffene Feststellung, die Angeklagte habe noch nicht 
die genügende Einsicht in das Fehlerhafte ihres Verhal
tens zum Ausdruck gebracht, rechtfertigt nicht die 
Schlußfolgerung, daß sie deshalb ausschließlich durch 
eine Freiheitsstrafe erzogen werden kann. Der in die
sem Verhalten zum Ausdruck gekommene Widerspruch 
zu den gesellschaftlichen Normen, zu den Beziehungen 
der Bürger untereinander und zum sozialistischen 
Staat macht im vorliegenden Fall lediglich deutlich, daß 
das Gericht Maßnahmen soldier Art festlegen muß, die 
eine wirksame Einflußnahme auf die Entwicklung der 
Angeklagten durch das Kollektiv sichern. Eine bedingte 
Verurteilung wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß im 
Verhalten des Täters vor oder nach der Tat einzelne ne
gative Momente zu erblicken sind. Eine Betrachtungs
weise. die das Merkmal „vor und nach der Tal“ von den 
anderen Voraussetzungen des § 1 StEG löst, wider
spricht dem Gesetz ( vgl. S c h l e g e l ,  NJ 1964 S. 459). 
Das Kreisgericht hat bei seiner Entscheidung den all- 
seitigen Zusammenhang der festgestellten Tatsachen 
ungenügend beachtet. Es hat die erzieherische Wirkung 
der Strafen ohne Freiheitsentzug insbesondere bei Ver
gehen. die auf noch ungefestigtes Bewußtsein -verhält
nismäßig junger Täter zurückzuführen sind, unter
schätzt. Das trifft auch auf die Entscheidung des Be
zirksgerichts zu. Insoweit ist das Bezirksgericht seiner 
Pflicht zur Anleitung der Rechtsprechung der Kreis
gerichte ungenügend gerecht geworden.
Im vorliegenden Fall liegen die Voraussetzungen dafür 
vor, die Angeklagte durch eine bedingte Verurteilung 
in Verbindung mit der Verpflichtung, ihre jetzige Ar
beitsstelle für einen längeren Zeitraum nicht zu wech
seln, so zu erziehen, daß sie künftig die sozialistische 
Gesetzlichkeit achtet. Es ist erforderlich, daß das Kreis
gericht zugleich sicherstellt, daß der Betriebsleiter, die 
gesellschaftlichen Organisationen und das jetzige Ar
beitskollektiv der Angeklagten diesen Umerziehungs
prozeß durch geeignete Maßnahmen unterstützen.

§ 29 StEG (§ 263 StGB).

1. Die Inanspruchnahme eines Teilzahlungskredits zum 
Zwecke des sofortigen Wiederverkaufs des zu erwer
benden Gegenstandes ist Betrug zum Nachteil gesell

schaftlichen Eigentums. Die Vermögensschädigung be
steht im unzulässigen Kreditverschaflen.

2. Auch bei einem vorbestraften Täter müssen — unter 
Beachtung der in den Vorstrafen zum Ausdruck kom
menden negativen Einstellung gegenüber den gesetz
lichen Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens — 
die konkreten Tatumstände Grundlage für die Bemes
sung der Strafe sein.

OG, Urt. vom 20. Mai 1966 - 2 Zst 5/66.

Das Kreisgericht hat den Angeklagten wegen Unter
schlagung gesellschaftlichen Eigentums und wegen an
derer Straftaten zu einer Gesamtstrafe von einem Jahr 
und sechs Monaten Gefängnis verurteilt. Hinsichtlich 
der Unterschlagung gesellschaftlichen Eigentums hat es 
eine Einzelstrafe von acht Monaten Gefängnis ausge
sprochen.
Der Entscheidung liegt im wesentlichen folgender 
Sachverhalt zugrunde:
Der 27 Jahre alte Angeklagte wurde sowohl in West
deutschland und Westberlin als auch in der DDR 
mehrfach straffällig. Er ist insgesamt elfmal vorbe
straft.
Am 28. Januar 1964 erwarb der Angeklagte auf Teil
zahlung ein Radiogerät zum Preise von 485 MDN. Das 
Geld für die Anzahlung bei der Kreissparkasse, bei der 
er einen Kredit zur Bezahlung des Radios aufgenom
men hatte, erhielt er von dem ihm bekannten Bürger 
F, Nach dem Kauf übergab der Angeklagte das Gerät 
an F., der ihm versprochen hatte, ihm das Gerät sofort 
abzukaufen. Er bekam dafür 300 MDN abzüglich der 
von F. ausgelegten 60 MDN für die Anzahlung.
Die Berufung des Angeklagten wurde durch Beschluß 
als offensichtlich unbegründet verworfen.
Gegen diesen Beschluß richtete sich der Kassationsantrag 
des Präsidenten des Obersten Gerichts. Es wird hin
sichtlich der das Radiogerät betreffenden Handlung 
des Angeklagten Verletzung des Gesetzes und gröblich 
unrichtige Strafe gerügt. Dem Kassationsantrag war 
stattzugeben.
Aus den G r ü n d e n :
Zutreffend ist die Feststellung des Bezirksgerichts, daß 
das Kreisgericht den Sachverhalt umfassend aufge
klärt habe. Nach dem festgestellten Sachverhalt stellt 
das Verhalten des Angeklagten jedoch nicht eine Un
terschlagung, sondern Betrug zum Nachteil gesell
schaftlichen Eigentums dar, weil die Handlung von 
vornherein darauf gerichtet war, das Radiogerät zum 
Zwecke des sofortigen Wiederverkaufs zu erwerben. 
Der Angeklagte hat den Kredit zum Kauf des Geräts 
von der Kreissparkasse unter Vortäuschen unwahrer 
Voraussetzungen bewilligt erhalten. Über den wahren 
Sachverhalt, daß er das Radiogerät verkaufen wollte, 
um zu Bargeld zu gelangen, hat er die Kreissparkasse 
getäuscht, die ihm bei Kenntnis der Sachlage den Kre
dit nicht gewährt hätte.
Da der Angeklagte die Rückzahlung des Kredits in 
Raten eingehalten und den Kredit vollständig getilgt 
hat, besteht im Gegensatz zu der Auffassung des Ver
treters des Generalstaatsanwalts die Vermögensschädi
gung der Kreissparkasse einerseits und der Vermögens
vorteil des Angeklagten andererseits in dem unzulässi
gen Kreditverschaffen, ohne einen darüber hinaus
gehenden Schaden hervorgerufen zu haben. Die Hand
lung des Angeklagten war nicht darauf gerichtet, sich 
den Kreditbetrag dauernd zuzueignen. Daher stellt die 
Rückzahlung des Kredits die von vornherein vorge
sehene Tilgung und nicht die Wiedergutmachung eines 
Schadens dar.
Der Verkauf des Radiogeräts stellt deshalb, weil der 
Betrug bereits mit diesem Ziele erfolgte, eine straf
umfaßte Nachtat dar.
Das Bezirksgericht hätte den rechtlichen Fehler im Ur
teil des Kreisgerichts korrigieren und erkennen müssen,
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